[image: image1.wmf]Gesuch um Abgabe eines Parkierungsausweises

für Handwerker
1. Angaben zum Betrieb
Firma:      
Verantwortliche Person:      
3250 Lyss
Strasse:      
Geschäft:      
Natel:      
2. Angaben zu den Fahrzeugen

Kontrollschild:      
Marke:      

      

      
3. Kurze Begründung
     
     
     
     
4. Hinweise/Gültigkeit

· Geschäftsbetriebe, deren Betrieb oder Sitz sich in Lyss befindet und nachweisen, dass sie in der Ausübung ihrer Tätigkeit in der ganzen Gemeinde tätig sind, haben Anspruch auf einen Parkierungsausweis.

· Die Parkkarte erlangt ihre Gültigkeit mit der Bezahlung der Gebühr und dem Stempel von Post, Bank oder Gemeindeverwaltung.
· Die Parkierungsausweise werden für die Dauer eines Jahres ab Ausstelldatum erteilt.

· Auf einer Parkkarte können zwei Fahrzeuge aufgeführt sein, doch darf immer nur mit einem Fahrzeug von der Parkerleichterung Gebrauch gemacht werden.

· Die Karte ist bei Inanspruchnahme der Parkierungserleichterung gut sichtbar hinter der Frontscheibe anzubringen.

· Der Parkierungsauweis berechtigt, während der beruflichen Tätigkeit, das Fahrzeug in der Zone „Parkieren gegen Gebühr“ oder in der Zone „Parkieren mit Parkscheibe“ zeitlich unbeschränkt innerhalb der markierten Felder zu parkieren, ohne die Parkuhr in Gang zu setzen, bzw. ohne die Parkscheibe am Fahrzeug anzubringen.

· Die Parkkarte gibt keinen Anspruch auf einen Parkplatz.

· Die Parkkarte enthebt nicht von der Pflicht, zeitlich beschränkte Verfügungen von Parkierungsbeschrän-kungen (z.B. Bauarbeiten) zu beachten.

· Es besteht die Möglichkeit, gebührenpflichtige Tages- oder Wochenparkkarten zu beziehen.

· Wer die Bewilligung fälscht, abändert oder eine von einem Dritten hergestellte Bewilligung dieser Art verwendet, macht sich nach Art. 251 StGB der Urkundenfälschung strafbar.

· Bei Missbrauch wird die Bewilligung entzogen.

Datum:      
Bitte senden Sie das Gesuch an: Gemeinde Lyss, Bereich Sicherheit, Marktplatz 6, 3250 Lyss
Für weitere Auskünfte: Telefon 032 387 03 87 während den Büroöffnungszeiten
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